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Text 

Zustellungsbevollmächtigter 

§ 97. (1) Ist eine Prozeßhandlung durch oder gegen mehrere Personen vorzunehmen, die keinen 
gemeinschaftlichen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten haben, so kann ihnen das Gericht auf 
Antrag des Gegners oder von Amts wegen auftragen, einen von ihnen oder einen Dritten als 
gemeinschaftlichen Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen. 

(2) Wird dieser Auftrag nicht befolgt, so hat das Gericht ihnen auf Antrag des Gegners oder von 
Amts wegen auf ihre Gefahr und Kosten einen gemeinschaftlichen Zustellungsbevollmächtigten zu 
bestellen. 

(3) Das Gericht hat eine solche Anordnung dann zu treffen, wenn zu erwarten ist, daß dadurch das 
Verfahren vereinfacht oder beschleunigt wird. Es hat sie zu unterlassen, zu ändern oder aufzuheben, wenn 
erkennbar ist oder diese Personen glaubhaft machen, daß sie ein rechtliches Interesse daran haben, nicht 
gemeinsam vertreten zu werden. 

(4) Der § 9 Abs. 5 des Zustellgesetzes gilt nicht. 

(5) Einer Person, die keine Abgabestelle im Inland hat, kann eine Zustellungsvollmacht nicht 
wirksam erteilt werden. § 9 Abs. 2 des Zustellgesetzes gilt nicht. 
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